
MLUR, Herr J. Böhling (V 54)  Kiel, den 18. September 2006 
 

 
 
 

Zwischenbericht der Landesregierung für den Umwelt- und Agrarausschuss  
zur Reform der Landesforstverwaltung 

 
 
 
Bei der Reform der Landesforstverwaltung ergibt sich zurzeit folgender Sachstand: 

 

1. Ausgangslage 

Die Landesforstverwaltung ist ein Teil der Landesverwaltung mit derzeit 322 

Beschäftigten (283,4 Stellenanteile). Beschäftigt sind 84 Beamte, 48 Angestellte, 

164 Forstwirte, 20 Auszubildende und 6 Reinigungskräfte. Von den beschäftigten 

Personen sind 20 im hoheitlichen Bereich (Forst- und Jagdbehörde) tätig. 

 

Die Landesforstverwaltung ist derzeit in drei Aufgabenfeldern tätig. 

 

  

Mitarbeiteranteile 

 

 

Anteil am 

Zuschussbedarf (2004) 

 

Forstbetrieb 

 

 

61 % 

 

42,5 %          4,3 Mio. € 

 

Gemeinwohlaufgaben 

 

 

28 % 

 

46,5 %          4,7 Mio. € 

 

Hoheitsaufgaben 

 

 

11 % 

 

11,0 %          1,1 Mio. € 

 

Die Landesforstverwaltung wird seit 01.01.2005 haushaltsrechtlich als 

Sondervermögen geführt. Sie ist derzeit in 6 Forstämter und 43 Förstereien 

gegliedert (Anlage 1). Die Forstämter nehmen teilweise Sonderfunktionen wahr. 

 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 16/1213 
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Eine Besonderheit ist der seit 01.01.1999 als Landesbetrieb ausgegliederte 

ErlebnisWald Trappenkamp, das Waldpädagogikzentrum des Landes. 

 

Gemäß § 6 Landeswaldgesetz hat der Landeswald im Vergleich zum Privatwald 

besonders hohe Gemeinwohlverpflichtungen zu erfüllen. 

 

2. Beschlusslage des Kabinetts 

Die Landesregierung hat am 24.01.2006 folgenden Beschluss gefasst: 

“Das Kabinett stimmt der Privatisierung des nichthoheitlichen Bereichs der 

Forstverwaltung unter den Maßgaben zu, dass eine Markterkundung durch 

unabhängige Dritte durchgeführt wird, die Privatisierung die größtmögliche 

Übernahme des Personals einschließt und eine Gesamtprivatisierung erfolgt. 

Ausgeschlossen wird eine Teilprivatisierung von forstwirtschaftlich besonders 

interessanten Flächen. Das MLUR wird ermächtigt, zeitlich parallel als Alternative 

zu einer Veräußerung die Neuorganisation der Forstverwaltung in einer anderen 

Rechtsform vorzubereiten. Dabei sind neben der Möglichkeit einer Anstalt des 

öffentlichen Rechts auch andere Rechtsformen, wie etwa die einer GmbH, zu 

prüfen.“ 

 

3. Umsetzung 

3.1 Rechtsformvergleich 

Eine Arbeitsgruppe FM/MLUR hat mögliche Rechtsformalternativen für die 

Landesforstverwaltung mit dem Status quo verglichen. Bisher wurden folgende 10 

Varianten untersucht: 

•  Status quo 

•  Vollprivatisierung 

•  AöR gesamt 

•  GmbH gesamt 

•  GmbH gesamt mit Teilprivatisierung 

•  Verpachtung gesamt 

•  AöR Betrieb 

•  GmbH Betrieb 
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•  Vollprivatisierung GmbH Betrieb 

•  Verkauf in Teilflächen mit Liquidation des Betriebes 

 

Nach einer ersten Auswertung haben sich die Varianten Vollprivatisierung, Anstalt 

öffentlichen Rechts und Betriebs-GmbH als besonders diskussionswürdig 

herausgestellt. Grundlage für dieses Zwischenergebnis bildete eine 

Nutzwertanalyse, die folgende Bewertungskriterien berücksichtigt hat: 

•  Steuerungsmöglichkeiten 

- Umsetzung Gemeinwohlaufgaben 

- Politische Einflussnahme 

•  Transparenz in Organisation und Aufgabenerfüllung 

•  Wirtschaftliche und organisatorische Selbstständigkeit einschließlich 

Personalhoheit 

•  Entlastung des Landeshaushalts 

- Reduzierung der Haushaltsausgaben 

- Ertragsverbesserungen 

- Transaktionskosten und Mehraufwand 

- Steuerliche Auswirkungen 

•  Transaktionsstruktur 

- Personalüberleitung 

- Vergaberecht 

- Kartellrecht 

- Zeitliche Umsetzung 

 

Eine abschließende Bewertung erfolgt nach Anhörung von externen Experten im 

Zuge der Kabinettsentscheidung über die Zukunft des Landeswaldes. 

 

3.2 Prüfung einer Privatisierung (Interessenbekundungsverfahren) 

Zur Prüfung der Möglichkeiten für eine Privatisierung der Landesforsten wurde ein 

Interessenbekundungsverfahren eingeleitet. Die Ausschreibung hierfür ist in 

einschlägigen Medien erfolgt. Die Ausschreibungsbedingungen ergeben sich aus 

Anlage 2. Zur Einschätzung des Status quo erhalten potentielle Interessenten ein 
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Exposé gemäß Anlage 3. 

 

3.3 Prüfung einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) 

3.3.1 Eigenständige Anstalt 

Für den Fall, dass es zur Gründung einer eigenständigen AöR kommen 

sollte, hat das MLUR folgende Eckpunkte erarbeitet. 

3.3.1.1 Organisation 

Zweckmäßig und kostengünstig ist eine Konzentration von 

Aufgaben in der Anstaltsleitung und eine deutliche Reduktion der 

Organisationseinheiten. Die politische Steuerung soll über einen 

Verwaltungsrat erfolgen. 

3.3.1.2 Aufgaben 

Die AöR konzentriert sich auf eine erfolgreiche Führung des 

Wirtschaftsbetriebes, der zuschussfrei zu betreiben ist. 

 

Die Gemeinwohlleistungen, insbesondere Waldpädagogik, 

Naturschutz und Leistungen für Fremdenverkehr und Erholung der 

Bevölkerung, sind als Auftragsleistungen des Parlaments als 

Haushalts- und Forstgesetzgeber zu definieren. Ihr Umfang und 

damit auch der Umfang des einzuplanenden Personals hängen von 

der Höhe des hierfür zugewiesenen Zuschusses ab. 

3.3.1.3 Personal 

Der Personalbestand wird an die betrieblichen Ziele sowie den 

Umfang der Gemeinwohlleistungen anzupassen sein. Eine 

Überleitung des Personals gestaltet sich unproblematisch. 

3.3.1.4 Übertragung des Grund- und Betriebsvermögens 

Das Grund- und Betriebsvermögen soll vollständig auf die AöR 

übertragen werden, um Eigenständigkeit und Kreditfähigkeit zu 

gewährleisten.  

 

Der Bereich Liegenschaften stellt einen bedeutenden Kostenfaktor 

in der Kosten-/Leistungsrechnung der bisherigen 
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Landesforstverwaltung dar. Die AöR soll eine 

Liegenschaftsoffensive einleiten und 

• den Erhalt aller rund 70 bebauten Liegenschaften kritisch prüfen, 

• den Verkauf von Streu- und Splitterbesitz weiter verfolgen, 

• geeignete Waldflächen (z.B. Eigenjagdbezirke) gezielt veräußern, 

   um an anderer Stelle Besitzarrondierungen vornehmen zu 

können. 

Außerdem sollen die Jagdeinnahmen weiter optimiert werden. 

3.3.1.5 Steuerfragen 

Die Gründung einer AöR hat den Vorteil, dass keine 

Grunderwerbsteuer anfällt. Der Übergang von der bisherigen 

pauschalierten Umsatzbesteuerung zur Regelbesteuerung 

verspricht Vorteile mit zunehmendem Einkauf von Fremdleistungen 

bei gleichzeitiger Senkung der eigenen Personalkosten. 

3.3.1.6 Umsetzung 

Die Gründung einer AöR ist zeitgleich mit der Implementierung der 

KVR zum 01.01.2008 umsetzbar. Die forstbehördlichen Aufgaben 

gehen auf die KVR über. 

3.3.2 Länderübergreifende Anstalt 

Mit dem Land Niedersachsen haben Sondierungsgespräche 

stattgefunden. Hier ist der Forstbereich seit dem 01.01.2005 als Anstalt 

öffentlichen Rechts organisiert. Eine Fusion oder enge Kooperation mit 

Schleswig-Holstein bietet Chancen für Synergien. Das niedersächsische 

Landwirtschaftsministerium ist gebeten worden, die bisherigen 

Vorüberlegungen bis zum 22.09.2006 in Form eines Fusions- oder 

Kooperationsmodells zu konkretisieren. 

4. Weiteres Vorgehen 

Nach Auswertung des Interessenbekundungsverfahrens ist eine 

Kabinettsentscheidung über die Reform der Forstverwaltung im Herbst 2006 

geplant. Anschließend soll die Einleitung der erforderlichen 

Gesetzgebungsverfahren erfolgen. 
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Interessenbekundungsverfahren nach § 7 Abs. 2 Satz 2 der 
Bundeshaushaltsordnung (BHO) 
 
1. Auftraggeber  

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 
Mercatorstraße 3, 24106 Kiel,  
Telefon +49431/988-0,  
Telefax +49431/9887239, 
e-mail: Poststelle@mlur.landsh.de  
 

2. Art des Verfahrens 
Interessenbekundungsverfahren (IBV) nach § 7 Abs. 2 Satz 2 der BHO 
 

3. Gegenstand des Verfahrens 
Landesregierung Schleswig-Holstein prüft die Privatisierung des nichthoheitlichen 
Bereichs der Landesforstverwaltung. 
 
Folgende Varianten kommen nach Einschätzung der Landesregierung hierfür infrage: 
a) Vollprivatisierung 

Das bestehende Sondervermögen „Landeswald Schleswig-Holstein“ sowie der 
Landesbetrieb ErlebnisWald Trappenkamp werden als Gesamtpaket verkauft. Bei 
Flächenverkäufen an Dritte ist eine Wertsicherungsklausel zugunsten des Landes 
Schleswig-Holstein zu vereinbaren. Der Erwerber hat das gesamte 
bewirtschaftende und verwaltende Personal, ca. 260 bis 270 Personen, auf seine 
Rechnung zu übernehmen. Detailregelungen über die künftigen Rechte des 
Personals sind auszuhandeln. 
 
Der Erwerber hat neben der Erbringung der gesetzlich fixierten 
Gemeinwohlleistungen gegen Erstattung des Aufwandes weiterhin 
Gemeinwohlleistungen zu übernehmen bzw. zu dulden. 
 

b) Vollprivatisierung der Betriebs-GmbH 
Das Sondervermögen „Landeswald Schleswig-Holstein“ sowie der Landesbetrieb 
ErlebnisWald Trappenkamp bleiben in bisheriger Rechtsform und im Bestand 
erhalten. Alle Aufgaben des nichthoheitlichen Bereichs der Forstverwaltung mit 
dem dazu gehörenden Personal werden in eine GmbH überführt. Die 
Strukturierung und Betriebsführung in der Gesellschaft erfolgen strikt nach 
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten. 
 
Die Betriebs-GmbH wird vollständig privatisiert. Sie erbringt ihre Leistungen für 
den Landesforst gegen Entgelt. 
 

Neben den zwei Privatisierungsvarianten wird das Land Schleswig-Holstein 
gesondert prüfen, ob Interessenten aus dem öffentlichen Bereich vorhanden sind, die 
Möglichkeiten für den Beitritt in eine Anstalt öffentlichen Rechts oder eine enge 
Kooperation mit einer Anstalt öffentlichen Rechts anbieten. 
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4. Unterlagen zum Interessenbekundungsverfahren 
Es werden in der Interessenbekundung verlässliche Angaben, gegliedert nach 
folgenden Themenbereichen, erwartet: 
 
� Darstellung des Unternehmens mit Benennung der entsprechenden 

Ansprechpartner; 
� Darstellung für eine oder mehrere der unter Ziffer 3 a) bis c) genannten Varianten, 

wie eine gegenüber dem Status quo verbesserte Wirtschaftlichkeit erreicht 
werden soll; 

� Darstellung eines mittelfristigen Personalkonzeptes; 
� Darstellung über das Konzept zur künftigen Wahrnehmung der 

Gemeinwohlaufgaben. 
 

5. Rahmenbedingungen für die Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren 
� Die Landesregierung Schleswig-Holstein stellt auf Anfrage ein Exposé mit der 

Auflistung einsehbarer Unterlagen sowie die Rahmenbedingungen für das 
Interessenbekundungsverfahren zur Verfügung. Dafür ist eine Kostenpauschale 
von 200 € im Voraus zu entrichten. 

� Mündliche Abstimmungen und ergänzende Auskünfte durch das MLUR sind nicht 
möglich. 

� Die Teilnehmer des Verfahrens sind nicht an ihre Angaben und Aussagen 
gebunden. 

� Eine Erstattung der Kosten, die den Teilnehmern durch die Bearbeitung in diesem 
Verfahren entstehen, ist ausgeschlossen. 

� Es besteht kein Anspruch auf Eröffnung eines Vergabeverfahrens. 
� Unterlagensprache: deutsch. 

Die Unterlagen sind an die unter Ziffer 1 genannte Anschrift zu richten. 
 

6. Abgabefrist für die Unterlagen zum Interessenbekundungsverfahren 
22.September 2006.  

 
7. Anforderung des Exposes 

Das Expose kann bei folgender Adresse angefordert werden: 
Jennifer Herrmann, Geschäftsbereich Beschaffung, Fachbereich Vergabewesen,  
Tel.: 0431/599-1487, Fax: 0431/599-1471, jennifer.herrmann@gmsh.de, 
www.gmsh.de. 
Kostenbeitrag: 200,-  Euro. Der Betrag ist vor Anforderung des Exposes auf das 
Konto Deutsche Bundesbank - Filiale Kiel -, Nr. 210 015 18, BLZ: 210 000 00 zu 
überweisen,  
KEINE VERRECHNUNGSSCHECKS, Verwendungszweck: 4121.2-2006-368. 
Eine Kopie des Einzahlungsbeleges ist der GMSH, Frau Herrmann, bei 
Anforderung des Exposes vorzulegen. Der Kostenbetrag wird nicht erstattet. 
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